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§ 29

Kap i t a l v e r \ nd e r ung en be i Umwand l ung en

idF des KStG v. 15.10.2002 (BGBl. I 2002, 4144; BStBl. I 2002, 1169),
gegndert durch Richtlinien-Umsetzungsgesetz v. 9.12.2004

(BGBl. I 2004, 3310; BStBl. I 2004, 1158)

(1) In Umwandlungsf\llen im Sinne des § 1 des Umwandlungsgesetzes
gilt das Nennkapital der _bertragenden Kapitalgesellschaft und bei An-
wendung des Absatzes 2 Satz 3 und des Absatzes 3 Satz 3 zus\tzlich das
Nennkapital der _bernehmenden Kapitalgesellschaft als in vollem Um-
fang nach § 28 Abs. 2 Satz 1 herabgesetzt.
(2) 1Geht das Verm[gen einer Kapitalgesellschaft durch Verschmelzung
nach § 2 des Umwandlungsgesetzes auf eine unbeschr\nkt steuerpflichti-
ge K[rperschaft _ber, so ist der Bestand des steuerlichen Einlagekontos
dem steuerlichen Einlagekonto der _bernehmenden K[rperschaft hin-
zuzurechnen. 2Eine Hinzurechnung des Bestands des steuerlichen
Einlagekontos nach Satz 1 unterbleibt im Verh\ltnis des Anteils des
]bernehmers an dem _bertragenden Rechtstr\ger. 3Der Bestand des
Einlagekontos des ]bernehmers mindert sich anteilig im Verh\ltnis des
Anteils des _bertragenden Rechtstr\gers am ]bernehmer.
(3) 1Geht Verm[gen einer Kapitalgesellschaft durch Aufspaltung oder Ab-
spaltung im Sinne des § 123 Abs. 1 und 2 des Umwandlungsgesetzes auf
eine unbeschr\nkt steuerpflichtige K[rperschaft _ber, so ist der Bestand
des steuerlichen Einlagekontos der _bertragenden Kapitalgesellschaft ei-
ner _bernehmenden K[rperschaft im Verh\ltnis der _bergehenden Ver-
m[gensteile zu dem bei der _bertragenden Kapitalgesellschaft vor dem
]bergang bestehenden Verm[gen zuzuordnen, wie es in der Regel in
den Angaben zum Umtauschverh\ltnis der Anteile im Spaltungs- und
]bernahmevertrag oder im Spaltungsplan (§ 126 Abs. 1 Nr. 3, § 136 des
Umwandlungsgesetzes) zum Ausdruck kommt. 2Entspricht das Um-
tauschverh\ltnis der Anteile nicht dem Verh\ltnis der _bergehenden Ver-
m[gensteile zu dem bei der _bertragenden Kapitalgesellschaft vor der
Spaltung bestehenden Verm[gen, ist das Verh\ltnis der gemeinen Werte
der _bergehenden Verm[gensteile zu dem vor der Spaltung vorhandenen
Verm[gen maßgebend. 3F_r die Entwicklung des steuerlichen Einlage-
kontos des ]bernehmers gilt Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend. 4Soweit
das Verm[gen durch Abspaltung auf eine Personengesellschaft _bergeht,
mindert sich das steuerliche Einlagekonto der _bertragenden Kapitalge-
sellschaft in dem Verh\ltnis der _bergehenden Verm[gensteile zu dem
vor der Spaltung bestehenden Verm[gen.
(4) Nach Anwendung der Abs\tze 2 und 3 ist f_r die Anpassung des
Nennkapitals der umwandlungsbeteiligten Kapitalgesellschaften § 28
Abs. 1 und 3 anzuwenden.
(5) Die vorstehenden Abs\tze gelten sinngem\ß f_r andere K[rperschaf-
ten und Personenvereinigungen, die Leistungen im Sinne des § 20 Abs. 1
Nr. 1, 9 und 10 des Einkommensteuergesetzes gew\hren k[nnen.

K 1

§ 29 KStG



K 2 K4ster

Autor: Prof. Dr. Thomas K[ster,
Wirtschaftsprffer/Steuerberater, Aachen/Bonn

Mitherausgeber: Prof. Dr. JohannaHey, Dfsseldorf

I nh a l t s _b e r s i c h t

Allgemeine Erl\uterungen zu § 29

Anm. Anm.

I. ]berblick zu § 29 . . . . . . . . 1
II. Rechtsentwicklung des

§ 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. Bedeutung des § 29 . . . . . . 3
IV. Geltungsbereich des § 29

1. Sachlicher Geltungs-
bereich . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Persjnlicher Geltungs-
bereich . . . . . . . . . . . . . . . 5

V. Verh\ltnis zu anderen Vor-
schriften . . . . . . . . . . . . . . . 6

Erl\uterungen zu Abs. 1:
Fiktion der Nennkapitalherabsetzung

in Umwandlungsf\llen

Anm. Anm.

I. hberblick . . . . . . . . . . . . . . . . 10
II. Tatbestand: Umwandlungs-

fglle iSd. § 1 UmwG . . . . . . . 11
III. Rechtsfolge: Fiktion der

Nennkapitalherabsetzung bei
der fbertragenden Kapital-
gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . 12

IV. Rechtsfolge in Fgllen der Ab-
wgrtsverschmelzung: Fiktion
der Nennkapitalherabsetzung
bei der fbernehmenden
Kapitalgesellschaft . . . . . . . . 13

Erl\uterungen zu Abs. 2:
Ver\nderungen des steuerlichen Einlagekontos bei

der Verschmelzung von K[rperschaften

Anm. Anm.

I. ]berblick . . . . . . . . . . . . . . . 15
II. Zusammenfassung des Be-

stands der steuerlichen
Einlagekonten bei der
_bernehmenden K[rper-
schaft (Abs. 2 Satz 1)
1. Tatbestandsvorausset-

zung . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2. Rechtsfolge . . . . . . . . . . . 17

III. Aufw\rtsverschmelzung –
upstream merger (Abs. 2
Satz 2)

1. Tatbestandsvorausset-
zung . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2. Rechtsfolge . . . . . . . . . . . 19
IV. Abw\rtsverschmelzung –

downstream merger
(Abs. 2 Satz 3)
1. Tatbestandsvorausset-

zung . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. Rechtsfolge . . . . . . . . . . . 21

KStG § 29 Kapitalvergnderungen bei Umwandlungen



HHR Lfg. 219 Juli 2005 K4ster

Erl\uterungen zu Abs. 3:
Zuordnung und ]bergang des steuerlichen Einlage-

kontos bei Aufspaltung oder Abspaltung

Anm. Anm.

I. ]berblick . . . . . . . . . . . . . . . 25
II. Zuordnung des steuer-

lichen Einlagekontos im
Regelfall (Abs. 3 Satz 1)
1. Tatbestandsvorausset-

zung . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2. Rechtsfolge . . . . . . . . . . . 27

III. Ausnahme: Abweichendes
Umtauschverh\ltnis
(Abs. 3 Satz 2) . . . . . . . . . . 28

IV. Ver\nderung des steuer-
lichen Einlagekontos beim
Verm[gens_bergang durch
Aufw\rts- oder Abw\rts-
spaltung (Abs. 3 Satz 3) . . 29

V. Abspaltung auf eine Perso-
nengesellschaft (Abs. 3
Satz 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Erl\uterungen zu Abs. 4:
Anpassung des Nennkapitals

Anm. Anm.

I. hberblick . . . . . . . . . . . . . . . . 35
II. Tatbestandsvoraussetzung . . 36

III. Rechtsfolge . . . . . . . . . . . . . . 37

Erl\uterungen zu Abs. 5:
Geltung auch f_r andere K[rperschaften und

Personenvereinigungen

Anm. Anm.

I. Kjrperschaften bzw. Perso-
nenvereinigungen . . . . . . . . . 40

II. Unbeschrgnkte Steuerpflicht 41

III. Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1
Nr. 1, 9 und 10 EStG . . . . . . 42

IV. Rechtsfolge . . . . . . . . . . . . . . 43

Allgemeine Erl\uterungen zu § 29

Schrifttum: MKller/Maiterth, Die Anpassung des steuerlichen Eigenkapitalausweises
bei der Verschmelzung von Kjrperschaften im neuen Steuerrecht, DStR 2001, 1229; RJd-
der/Schumacher, Der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Unter-
nehmenssteuerrechts (Teil II), DStR 2001, 1685; Linklaters Oppenhoff & RLdler, Steuer-
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hbergang des Sonderausweises in hbergangsfgllen, FR 2002, 507; FJrster/van Lishaut,
Das kjrperschaftsteuerliche Eigenkapital iSd. §§ 27–29 KStG 2001, FR 2002, 1205 und
1257; DJtsch/Pung, UmwStG, §§ 29, 40 Abs. 1 und 2 KStG: Das Einffhrungsschreiben
des BMF vom 16.12.2003, DB 2004, 2008.
Verwaltungsanweisung: BMF v. 16.12.2003, BStBl. I 2003, 786.

I. ]berblick zu § 29

§ 29 regelt die Auswirkungen von Umwandlungsvorggngen auf das stl. Einlage-
konto iSd. § 27 und den Bestand des Sonderausweises nach § 28 Abs. 1 Satz 3,
wobei nach den dnderungen des § 29 durch das UntStFG Abs. 2 den bisherigen
§ 27 Abs. 6 und Abs. 3 den bisherigen § 27 Abs. 7 fortffhren. Im fbrigen wer-
den die zuvor noch nicht geregelten Kapitalanpassungen bei Umwandlungsvor-
ggngen erggnzt. Zum Regelungszweck s. Anm. 3.
Abs. 1 ordnet an, daß bei jeder Umwandlung iSd. § 1 UmwG (dem Wortlaut
nach also bei Verschmelzung, Spaltung, Vermjgensfbertragung und Formwech-
sel) das Nennkapital der fbertragenden KapGes. und bei Anwendung des
Abs. 2 Satz 3 und des Abs. 3 Satz 3 zusgtzlich das Nennkapital der fbernehmen-
den KapGes. als im vollen Umfang nach § 28 Abs. 2 Satz 1 herabgesetzt gilt.
Abs. 2 regelt ffr den Fall der Verschmelzung einer KapGes. auf eine unbe-
schrgnkt stpfl. Kjrperschaft die Zusammenfassung der stl. Einlagekonten auf
der Ebene der fbernehmenden Kjrperschaft. Abs. 2 Satz 1 ffhrt insoweit die
bisher in § 27 Abs. 6 enthaltene Regelung fort.
Abs. 3 ffhrt die bisher in § 27 Abs. 7 enthaltene entsprechende Regelung fber
Zuordnung und hbergang des Einlagekontos ffr die Fglle der Aufspaltung oder
Abspaltung einer KapGes. fort.
Abs. 4 regelt die Anpassung des Nennkapitals der umwandlungsbeteiligten
KapGes. nach Anwendung der Abs. 2 und 3, dh. in der Folge eines Vermjgens-
fbergangs durch Verschmelzung, Aufspaltung oder Abspaltung und nach
Durchffhrung der in Abs. 2 und 3 vorgesehenen Rechenschritte.
Abs. 5 schließlich erklgrt die Regelungen der Abs. 1–4 als ffr andere Kjrper-
schaften und Personenvereinigungen sinngemgß anwendbar. Diese anderen
Kjrperschaften und Personenvereinigungen sind solche, die Leistungen iSd.
§ 20 Abs. 1 Nr. 1, 9 und 10 EStG gewghren kjnnen, dh. insbes. eingetragene
Genossenschaften, VVaG, sonstige juristische Personen des privaten Rechts,
nichtrechtsfghige Vereine, nicht von der KSt. befreite Betriebe gewerblicher Art
von juristischen Personen des jffentlichen Rechts, Zwischengesellschaften iSd.
§ 7 AStG sowie gesellschaftsrechtliche Vermjgensmassen.
Die Reihenfolge der Abs. 1–4 spiegelt den logischen Ablauf der Behandlung
der Umwandlung im Bereich des Eigenkapitals wider; die Umwandlung einer
Kjrperschaft wird als dreistufiger Vorgang behandelt, wobei nicht alle Um-
wandlungen stets alle drei Stufen durchlaufen (so FJrster/van Lishaut, FR
2002, 1257). In dieser Reihenfolge sind die einzelnen Rechenschritte, die nur lo-
gisch, nicht aber zeitlich getrennt werden kjnnen (so MKller/Maiterth, DStR
2002, 746), auch durchzuffhren, um die richtigen stl. Folgen ziehen zu kjnnen:
p So wird zungchst fingiert, daß in Umwandlungsfgllen das Nennkapital der

fbertragenden KapGes. in vollem Umfang herabgesetzt wird (fiktive Herab-
setzung des Kapitals der fbertragenden Kjrperschaft auf Null nach Abs. 1).

p In einem zweiten Schritt wird dann der Bestand des stl. Einlagekontos dem
stl. Einlagekonto der fbernehmenden Kjrperschaft hinzugerechnet bzw. zu-
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geordnet (Anpassung der stl. Eigenkapitalkonten der an der Umwandlung be-
teiligten Kjrperschaften nach Abs. 2 und 3).

p Im dritten und letzten Schritt wird das Nennkapital abschließend an das han-
delsrechtlich vorhandene Grund- oder Stammkapital angepaßt, wobei etwaige
Korrekturen ebenfalls das stl. Einlagekonto betreffen (Anpassung der Nenn-
kapitalien der an der Umwandlung beteiligten Kjrperschaften nach Abs. 4).

II. Rechtsentwicklung des § 29

StSenkG v. 23.10.2000 (BGBl. I 2000, 1433; BStBl. I 2000, 1428): Im Zuge der
Aufhebung der bisherigen §§ 27–47 KStG 1996 in der Folge des hbergangs
vom Anrechnungs- zum Halbeinkfnfteverfahren durch das StSenkG wurde
§ 29, der die Grundlagenfunktion des KStBescheids ffr bestimmte verlustbezo-
gene Folgebescheide bestimmte, durch das StSenkG eingeffgt. Diese Fassung
des § 29 enthielt ausschließlich verfahrensrechtliche Vorschriften und ffhrte die
Nr. 2 und 3 des frfheren § 47 KStG 1996 fort; sie sollte erstmals bei kalender-
jahrgleichem Wj. ab dem VZ 2001 gelten. Aufgrund der nachfolgend erlguterten
abermaligen Neufassung der Vorschrift durch das UntStFG ist § 29 idF des
StSenkG nie zur Anwendung gekommen.
UntStFG v. 20.12.2001 (BGBl. I 2001, 3858; BStBl. I 2002, 35): Im Zuge der
Gesetzesgnderung wurde § 29 idF des StSenkG aufgehoben und ein neu gefaß-
ter § 29 mit vjllig neuem Regelungsinhalt („Kapitalvergnderungen bei Umwand-
lungen“) eingeffgt, da die zuvor mit § 29 geregelte Grundlagenfunktion des
KStBescheids ohnehin ins Leere ging und im neuen KStSystem auch nicht mehr
erforderlich war und ist (so die Begrfndung des RegE zur Aufhebung des § 29,
BTDrucks. 14/6882, 38). Mit der Neufassung durch das UntStFG werden die
bisher in den §§ 27 und 28 Satz 7 (idF des StSenkG) enthaltenen Vorschriften
fber die Auswirkung von Umwandlungsfgllen in § 29 zusammengeffhrt.
Diese Aufhebung bzw. Neufassung des § 29 soll gem. § 34 Abs. 2a ab dem Sy-
stemwechsel und damit bei kalenderjahrgleichem Wj. im VZ 2001 gelten (so
auch RJdder/Schumacher, DStR 2001, 1685 [1688]). Hat die Kjrperschaft ein
vom Kj. abweichendes Wj. und hat das erste im VZ 2001 endende Wj. vor dem
1.1.2001 begonnen, so ist die Aufhebung bzw. Neufassung erstmals ffr den VZ
2002 anzuwenden (Linklaters Oppenhoff & RLdler, DB-Beil. 1/2002, 55).
EURLUmsG v. 9.12.2004 (BGBl. I 2004, 3310; BStBl. I 2004, 1158): Im Zuge
der Gesetzesgnderung wurde Abs. 1 um einen Einschub erggnzt, wonach in den
Umwandlungsfgllen bei Anwendung des Abs. 2 Satz 3 und des Abs. 3 Satz 3,
dh. bei Abwgrtsverschmelzungen, zusgtzlich auch das Nennkapital der fberneh-
menden KapGes. als in vollem Umfang nach § 28 Abs. 2 Satz 1 herabgesetzt
gilt.

III. Bedeutung des § 29

§ 29 soll sicherstellen, daß es durch Umwandlungsvorggnge nicht zu einer Dop-
pelerfassung von Einlagen bzw. zu einem Untergang von Einlagen kommt. Dies
gilt insbes. ffr die Fglle, in denen zwischen den an einer Umwandlung beteiligten
Rechtstrggern Beteiligungsverhgltnisse bestehen.
Mit diesen erggnzenden Regelungen zu Kapitalanpassungen bei Umwandlungen
hat der Gesetzgeber auf die Kritik an den im StSenkG enthaltenen Vorlguferre-
gelungen reagiert. Die ursprfnglich durch das StSenkG eingeffhrten Regelun-
gen ffhrten zu keiner sachgerechten stl. Erfassung des Verschmelzungsvorgangs
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(ausffhrl. dazu MKller/Maiterth, DStR 2001, 1229 ff.); es fehlten Regelungen
zur Anpassung der Rfcklagen- und der Nennkapitalsphgre nach einer Ver-
schmelzung bzw. Spaltung. Mit der Neufassung des § 29 wird nunmehr versucht,
die Regelungen des § 38 aF ffr das Einlagekonto nachzuzeichnen (RJdder/
Schumacher, DStR 2002, 105 [111]).

IV. Geltungsbereich des § 29

1. Sachlicher Geltungsbereich
§ 29 ist eine Sonderregelung ffr den Vermjgensfbergang durch Umwandlung
iSd. § 1 UmwG. Dabei ist der Geltungsbereich der einzelnen Absgtze allerdings
nicht homogen:
p So erfaßt Abs. 1 aufgrund des Verweises auf § 1 UmwG alle Arten von Um-

wandlungen, dh. Verschmelzung, Spaltung, Vermjgensfbertragung und
Formwechsel.

p Demgegenfber erfaßt Abs. 2 nur die Vermjgensfbertragung durch Ver-
schmelzung einer KapGes. auf eine Kjrperschaft, also die Fglle der §§ 11 ff.
UmwG.

p Abs. 3 schließlich regelt die Vermjgensfbertragung durch Spaltung von einer
KapGes. auf eine Kjrperschaft, also die Fglle des § 15 UmwG.

2. Pers[nlicher Geltungsbereich
]bertragende K[rperschaft: Der persjnliche Anwendungsbereich setzt nach
dem Wortlaut des Abs. 1 zungchst eine hbertragung durch eine KapGes. (AG,
KGaA, GmbH) voraus. Aufgrund der Sonderregelung des Abs. 5 gelten die
Abs. 1–4 aber auch ffr andere Kjrperschaften und Personenvereinigungen, die
Leistungen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1, 9 und 10 EStG gewghren kjnnen, dh. insbes.
eingetragene Genossenschaften, VVaG, sonstige juristische Personen des priva-
ten Rechts, nichtrechtsfghige Vereine, nicht von der KSt. befreite Betriebe ge-
werblicher Art von juristischen Personen des jffentlichen Rechts, Zwischenge-
sellschaften iSd. § 7 AStG sowie gesellschaftsrechtliche Vermjgensmassen (vgl.
auch Gosch/Heger, § 29 Rn. 3).
]bernehmende K[rperschaft: Ausweislich des Wortlauts der Abs. 2 und 3
kommt als hbernehmerin bei Verschmelzungen, Aufspaltungen und Abspaltun-
gen nur eine unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft in Betracht.
Umwandlungen auf eine Personengesellschaft oder auf eine nat_rliche
Person: Da Abs. 1 auf § 1 UmwG Bezug nimmt, erstreckt sich dessen Anwen-
dungsbereich auch auf Umwandlungen auf eine PersGes. oder auf eine natfr-
liche Person. Rechtsfolge einer solchen Umwandlung ist, daß die fbernehmende
natfrliche Person bzw. die Mitunternehmer der fbernehmenden PersGes. den
zum Sonderausweis gehjrenden Teil des Nennkapitals gem. § 29 Abs. 1 iVm.
§ 28 Abs. 2 im Rahmen des § 7 UmwStG versteuern mfssen.
Umwandlung einer Personengesellschaft auf eine Kapitalgesellschaft:
Diese Fglle werden durch die vorliegende Vorschrift nicht abgedeckt, sie sind
stl. vielmehr als Einbringung nach § 20 UmwStG zu behandeln. Dabei ist in das
stl. Einlagekonto bei der KapGes. das gesamte Eigenkapital der PersGes. einzu-
stellen, da dieses entweder aus Einlagen der Gesellschafter oder aus thesaurier-
ten Gewinnen, die bereits vom Gesellschafter versteuert worden sind, entstan-
den ist.

KStG § 29 Anm. 3–5 Kapitalvergnderungen bei Umwandlungen
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V. Verh\ltnis zu anderen Vorschriften

Verh\ltnis zum Einkommensteuerrecht: In Abs. 5 bezieht sich die Vorschrift
zur Definition ihres persjnlichen Anwendungsbereichs auf § 20 Abs. 1 Nrn. 1,
9 und 10 EStG.
§ 28 Abs. 1 und 3 KStG: § 29 Abs. 4 erklgrt ffr Zwecke der Anpassung des
Nennkapitals die Regelungen in § 28 Abs. 1 und 3 ffr anwendbar.
§ 40 Abs. 1 und 2 KStG: § 29 entspricht in seinem Regelungsgehalt dem des
§ 40 Abs. 1 und 2. Wghrend § 29 das stl. Einlagekonto und das Nennkapital be-
trifft, enthglt § 40 entsprechende Regelungen ffr das KStGuthaben (Fortffh-
rung des KStGuthabens gem. § 37) und -erhjhungen (Fortffhrung des unbela-
steten Teilbetrags gem. § 38 – ehemaliges EK 02).
Verh\ltnis zum Umwandlungsrecht: In ihren Einzelregelungen bezieht sich
die Vorschrift zur Definition ihres sachlichen Anwendungsbereichs auf die in
verschiedenen Normen des UmwG geregelten Umwandlungsfglle (§§ 1, 2, 11,
15, 16, 123 UmwG). Ob ein Umwandlungsfall iS dieser Vorschriften vorliegt, ist
allein auf Grundlage der handelsrechtlichen Normen zu entscheiden.

Einstweilen frei.

Erl\uterungen zu Abs. 1:
Fiktion der Nennkapitalherabsetzung

in Umwandlungsf\llen

I. ]berblick

Fiktion einer Kapitalherabsetzung: Abs. 1 beinhaltet die gesetzliche Fiktion,
daß bei jeder Umwandlung iSd. § 1 UmwG (dem Wortlaut nach also bei Ver-
schmelzung, Spaltung, Vermjgensfbertragung und Formwechsel) das Nennka-
pital der fbertragenden KapGes. als im vollen Umfang nach § 28 Abs. 2 Satz 1
herabgesetzt gilt. Aus dem Verweis auf § 1 UmwG folgt, daß es sich bei der
fbertragenden KapGes. um einen Rechtstrgger mit Sitz im Inland handeln muß
(Linklaters Oppenhoff & RLdler, DB-Beil. 1/2002, 54). Ffr die Fglle der Ab-
wgrtsverschmelzung, dh. bei Beteiligung der fbertragenden Kjrperschaft (Mut-
tergesellschaft) an der fbernehmenden Kjrperschaft (Tochtergesellschaft), wird
zusgtzlich die Kapitalherabsetzung auf der Ebene der fbernehmenden Kjrper-
schaft fingiert.
Aufl[sung eines Sonderausweises: Der Verweis auf § 28 Abs. 2 Satz 1 bedeu-
tet, daß bei der fiktiven Kapitalherabsetzung zungchst ein bei einer Kapitalerhj-
hung aus Gesellschaftsmitteln gebildeter und zum Schluß des vorangehenden
Wj. festgestellter Sonderausweis als aufgeljst gilt, dh. der Umwandlungsvorgang
ist wie eine vollumfgngliche Kapitalherabsetzung zu behandeln (Gosch/Heger,
§ 29 Rn. 7).
Aufstockung des Einlagekontos: Nur soweit der Betrag der Kapitalherabset-
zung den Sonderausweis fbersteigt, gilt das sonstige Nennkapital als in das stl.
Einlagekonto umgewandelt (Linklaters Oppenhoff & RLdler, DB-Beil. 1/
2002, 54), dh. ein fbersteigender Betrag wird dem stl. Einlagekonto gutgeschrie-
ben. Im Ergebnis wird damit das gesamte aus Einlagen resultierende Eigenkapi-

K 7

Kapitalvergnderungen bei Umwandlungen Anm. 6–10 § 29 KStG

6

7–9

10



K 8 K4ster

tal des fbertragenden Rechtstrggers im stl. Einlagekonto zusammengefaßt (FJr-
ster/van Lishaut, FR 2002, 1257).
]bertragende K[rperschaft: Der persjnliche Anwendungsbereich des Abs. 1
wird fber seinen Wortlaut („Kapitalgesellschaft“) hinaus durch die Regelung des
Abs. 5 auch auf andere Kjrperschaften und Personenvereinigungen ausgeweitet
(vgl. Anm. 40).

II. Tatbestand: Umwandlungsf\lle iSd. § 1 UmwG

Der Tatbestand umfaßt alle Umwandlungsfglle iSd. § 1 UmwG, dh.
– Verschmelzungen (§§ 2 bis 122 UmwG),
– Spaltungen (§§ 123 bis 173 UmwG),
– Vermjgensfbertragungen (§§ 174–189 UmwG) und
– Formwechsel (§§ 190 bis 304 UmwG).
Die Verschmelzung umfaßt alternativ die Aufljsung des bisherigen Rechtstrg-
gers
– im Wege der Vermjgensfbertragung als Ganzes auf einen bereits bestehen-

den Rechtstrgger (Verschmelzung durch Aufnahme, § 2 Nr. 1 UmwG) oder
– im Wege der Vermjgensfbertragung als Ganzes auf einen neu gegrfndeten

Rechtstrgger (Verschmelzung durch Neugrfndung, § 2 Nr. 2 UmwG).
Der Begriff der Spaltung umfaßt die Vorggnge der
– Aufspaltung (§ 123 Abs. 1 UmwG),
– Abspaltung (§ 123 Abs. 2 UmwG) sowie der
– Ausgliederung (§ 123 Abs. 3 UmwG),
E Bei der Aufspaltung wird das Vermjgen eines Rechtstrgges unter Aufljsung
ohne Abwicklung auf mindestens zwei andere schon bestehende (Aufspaltung
zur Aufnahme) oder neu gegrfndete (Aufspaltung zur Neugrfndung) Rechtstrg-
ger fbertragen. Die Anteile an den fbernehmenden Rechtstrggern fallen den
Anteilsinhabern des sich spaltenden Rechtstrggers zu.
E Bei der Abspaltung bleibt der ursprfngliche Rechtstrgger als Rumpfunterneh-
men bestehen; dessen Vermjgen wird aber zum Teil auf einen oder mehrere an-
dere schon bestehende (Abspaltung zur Aufnahme) oder neu gegrfndete (Ab-
spaltung zur Neugrfndung) Rechtstrgger fbertragen. Die Anteile an dem bzw.
den fbernehmenden Rechtstrggern fallen den Anteilsinhabern des sich spalten-
den Rechtstrggers zu.
E Bei der Ausgliederung, die im wesentlichen der Abspaltung entspricht, bleibt der
ursprfngliche Rechtstrgger als Rumpfunternehmen ebenfalls bestehen. Im Un-
terschied zur Abspaltung fallen bei der Ausgliederung aber die Anteile an dem
bzw. den fbernehmenden Rechtstrggern in das Vermjgen des ausgliedernden
Rechtstrggers. Die Regelung des Abs. 1 soll aber insbes. nach Auffassung der
FinVerw. (BMF v. 16.12.2003, BStBl. I 2003, 786 Rn. 29) bei einer Ausgliede-
rung mangels betragsmgßiger Auswirkungen nicht zur Anwendung kommen, da
die Ausgliederung weder das Nennkapital der ausgliedernden Kjrperschaft be-
rfhrt noch Einlagen ihrer Anteilseigner erfolgen. Dieses Ergebnis ist von beson-
derer Bedeutung, wenn die ausgliedernde Gesellschaft fber ein negatives stl.
Einlagekonto verffgt, da das negative Einlagekonto ansonsten durch einen Son-

KStG § 29 Anm. 10–11 Kapitalvergnderungen bei Umwandlungen

11



HHR Lfg. 219 Juli 2005 K4ster

derausweis iSd. § 28 Abs. 1 Satz 3 ersetzt werden wfrde (FJrster/van Lishaut,
FR 2002, 1258).
Die Verm[gens_bertragung (§§ 174–189 UmwG) entspricht bei der Vollfber-
tragung der Verschmelzung, bei der Teilfbertragung der Spaltung. Im Unter-
schied zu diesen Vorggngen besteht die Gegenleistung aber nicht in Anteilen
des fbernehmenden Rechtstrggers, sondern in einer Gegenleistung anderer Art,
zB in einer Barleistung.
Beim Formwechsel gndert sich demgegenfber nicht die Person des Rechtstrg-
gers, sondern lediglich dessen Rechtsform, so daß die rechtliche Identitgt des
StSubjekts unter Beibehaltung des Kreises der Anteilseigner gewahrt bleibt. Eine
Vermjgensfbertragung, wie sie in den Abs. 2 und 3 gefordert wird, findet nicht
statt. Vielmehr ist die Anwendung des Abs. 1 beim Formwechsel zwar nach
dem Wortlaut mjglich, eine fiktive Kapitalherabsetzung ergibt beim Formwech-
sel von Kjrperschaft zu Kjrperschaft aber keinen Sinn.

III. Rechtsfolge: Fiktion der Nennkapitalherabsetzung
bei der _bertragenden Kapitalgesellschaft

Wird der Tatbestand des Umwandlungsfalls erffllt, so gilt aufgrund der Fiktion
des Abs. 1 das Nennkapital der fbertragenden KapGes. auch ohne Auskehrung
als in vollem Umfang herabgesetzt; die Anteilseigner werden von diesem Vor-
gang nicht berfhrt. Die entsprechende Anwendung des § 28 Abs. 2 Satz 1 be-
deutet, daß auch ein Sonderausweis der hbertragenden beseitigt wird.
Die Fiktion der vollumfgnglichen Kapitalherabsetzung kommt in ihrer Wir-
kungsweise der Aufljsung der Kjrperschaft bzw. Personenvereinigung gleich,
greift aber eben auch dann, wenn die Kjrperschaft mit Vollzug des Umwand-
lungsvorgangs gar nicht erlischt, so zB bei einer Abspaltung oder einer form-
wechselnden Umwandlung. Die Begrfndung daffr wird zum einen in einer ver-
einheitlichenden Handhabung aller Umwandlungsfglle, zum anderen darin zu
sehen sein, daß Verschiebungen des Sonderausweises zwischen dem fbertragen-
den und dem bzw. den fbernehmenden Rechtstrggern verhindert werden sollen.
Aufgrund des Verweises auf § 28 Abs. 2 Satz 1 ergeben sich folgende Rechen-
schritte:
p Im ersten Schritt wird bei der hbertragenden der Sonderausweis zum stl.

hbertragungsstichtag auf Null gemindert, dh. die bisher im Nennkapital ent-
halten Rfcklagen werden wieder zu normalen Rfcklagen und das nicht ge-
sondert festgehaltene neutrale Vermjgen erhjht sich.

p Im zweiten Schritt wird dem stl. Einlagekonto der hbertragenden der Betrag
hinzugerechnet, um den das Nennkapital der hbertragenden den Sonderaus-
weis fbersteigt.

Da Abs. 1 lediglich auf § 28 Abs. 2 Satz 1 verweist, findet § 28 Abs. 2 Satz 2 in
Umwandlungsfgllen keine entsprechende Anwendung, so daß die Umwandlung
nicht als Gewinnausschfttung an die Anteilseigner der hbertragenden zu behan-
deln ist.
Ergebnis der fiktiven Kapitalherabsetzung ist demnach, daß die fbertragende
KapGes. kein Nennkapital mehr hat und ihr gesamtes Eigenkapital im stl. Einla-
gekonto oder in den Gewinnrfcklagen der fbernehmenden Kjrperschaft ausge-
wiesen wird.

K 9

Kapitalvergnderungen bei Umwandlungen Anm. 11–12 § 29 KStG

12



K 10 K4ster

IV. Rechtsfolge in F\llen der Abw\rtsverschmelzung:
Fiktion der Nennkapitalherabsetzung

bei der _bernehmenden Kapitalgesellschaft

Ffr die Fglle der Verschmelzung, bei denen abwgrts Mutter- auf Tochtergesell-
schaften verschmolzen werden (downstream merger), dh. also in denen der
fbertragende am fbernehmenden Rechtstrgger beteiligt ist, wird zusgtzlich die
Nennkapitalherabsetzung auf der Ebene der fbernehmenden KapGes. fingiert.
Nach Auffassung der FinVerw. (BMF v. 16.12.2003, BStBl. I 2003, 786 Rn. 39)
ergeben sich danach folgende Rechenschritte:
(1) Fiktive Herabsetzung des Nennkapitals der Tochtergesellschaft auf Null

(Abs. 1).
(2) Verringerung des nach (1) erhjhten Einlagekontos im Verhgltnis der Beteili-

gung der Muttergesellschaft an der Tochtergesellschaft (Abs. 2 Satz 3).
(3) Fiktive Herabsetzung des Nennkapitals der Muttergesellschaft auf Null

(Abs. 1).
(4) Hinzurechnung des nach (3) erhjhten Einlagekontos der Muttergesellschaft

(Abs. 2 Satz 1).
(5) Fiktive Erhjhung des nach (1) auf Null herabgesetzten Nennkapitals der

Tochtergesellschaft auf den Stand nach der hbertragung (Abs. 4).

Einstweilen frei.

Erl\uterungen zu Abs. 2:
Ver\nderungen des steuerlichen Einlagekontos
bei der Verschmelzung von K[rperschaften

I. ]berblick

Abs. 2 Satz 1, der den § 27 Abs. 6 idF des StSenkG unvergndert fortffhrt, be-
stimmt ffr den Fall des hbergangs des Vermjgens einer KapGes. durch Ver-
schmelzung nach § 2 UmwG auf eine unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft die Hin-
zurechnung des Bestands des stl. Einlagekontos des durch die Verschmelzung
untergehenden Rechtstrggers beim fbernehmenden Rechtstrgger; Abs. 2 Satz 1
stellt demnach die Nachfolgeregelung zu § 38 Abs. 1 aF (Gliederung des Eigen-
kapitals bei Verschmelzung) dar. Abs. 5 weitet den Anwendungsbereich der Re-
gelung fber die KapGes. hinaus auf andere Kjrperschaften und Personenverei-
nigungen aus, sofern diese Leistungen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1, 9 oder 10 EStG
gewghren kjnnen (vgl. Anm. 40).
Ist nun der fbernehmende Rechtstrgger am Umwandlungsstichtag an dem fber-
tragenden Rechtstrgger beteiligt (upstream merger), so unterbleibt eine Hinzu-
rechnung des Bestands des stl. Einlagekontos im Verhgltnis des Anteils des
hbernehmers an dem fbertragenden Rechtstrgger (Abs. 2 Satz 2). Insoweit wer-
den vorherige Einlagen des fbernehmenden Rechtstrggers nunmehr rfckggngig
gemacht (Melchior, DStR 2002, 1 [7]).
Ist umgekehrt der fbertragende Rechtstrgger am Umwandlungsstichtag an dem
fbernehmenden Rechtstrgger beteiligt (downstream merger), so bleibt es bei der
Hinzurechnung des Bestands des stl. Einlagekontos. Allerdings mindert sich der
Bestand des stl. Einlagekontos des hbernehmenden im Verhgltnis des Anteils
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des hbertragenden an dem fbernehmenden Rechtstrgger (Abs. 2 Satz 3; dazu
auch Linklaters Oppenhoff & RLdler, DB-Beil. 1/2002, 54), da insoweit nach
der hbertragung keine Einlagen mehr vorliegen.
Sinn und Zweck dieser Regelungen ist es, das stl. Einlagekonto des fberneh-
menden Rechtstrggers um diejenigen Betrgge zu korrigieren, die nach einer voll-
zogenen Verschmelzung in tatsgchlicher Hinsicht nicht mehr durch Einlage-
handlungen der Gesellschafter gedeckt sind. Dh.
– einerseits soll den Anteilseignern die Steuerneutralitgt der vor der Verschmel-

zung geleisteten Einlagen im Rfckgewghrfall erhalten bleiben,
– andererseits soll eine Doppelerfassung des stl. Einlagekontos bei upstream-

wie auch beim downstrem-merger verhindert werden (RJdder/Schumacher,
DStR 2002, 105 [111]).

Ggbe es diese Regelungen nicht, so kjnnten sich in den Fgllen der Verschmel-
zung oder auch der Spaltung virtuelle, also nur in der stl. Sonderrechnung ent-
haltene Bestgnde beim stl. Einlagekonto ergeben, die dann zur Finanzierung
von (ffr den Anteilseigner stfreien, weil aus dem Einlagekonto finanzierten)
Ausschfttungen zur Verffgung stehen wfrden (DJtsch/Pung, DB 2004, 208
[215]).

II. Zusammenfassung des Bestands der steuerlichen Einlagekonten bei
der _bernehmenden K[rperschaft (Abs. 2 Satz 1)

1. Tatbestandsvoraussetzung
Verschmelzung einer Kapitalgesellschaft: Abs. 2 Satz 1 erfaßt nach seinem
Wortlaut zungchst nur den hbergang des Einlagekontos in den Fgllen, in denen
eine KapGes. – nicht aber eine andere Kjrperschaft – auf eine unbeschrgnkt
stpfl. Kjrperschaft verschmolzen wird. Demgegenfber regelt § 40 nF den hber-
gang von KStGuthaben gem. § 37 nF und von Teilbetrggen gem. § 38 nF (Alt-
EK 02) in Verschmelzungsfgllen nicht allein ffr KapGes., sondern allgemein ffr
unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaften. Da ffr eine lediglich auf die Verschmelzung
von KapGes. begrenzte Regelung des hbergangs des Einlagekontos keine sach-
liche Begrfndung zu erkennen ist, weitet Abs. 5 den Anwendungsbereich der
Regelung folgerichtig fber die KapGes. hinaus auf andere Kjrperschaften und
Personenvereinigungen aus, sofern diese Leistungen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1, 9
oder 10 EStG gewghren kjnnen.
Verschmelzung nach § 2 UmwG: Abs. 2 Satz 1 erfaßt nur die Fglle der Ver-
schmelzung nach § 2 UmwG.

2. Rechtsfolge
Nach Abs. 2 Satz 1 erfolgt aufgrund des Vermjgensfbergangs eine additive Zu-
sammenrechnung der auf den stl. hbertragungsstichtag zu ermittelnden Bestgn-
de der stl. Einlagekonten, wie sie sich bereits unter Berfcksichtigung der Hinzu-
rechnung nach Abs. 1 iVm. § 28 Abs. 2 Satz 1 ergeben.

K 11
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III. Aufw\rtsverschmelzung – upstream merger (Abs. 2 Satz 2)

1. Tatbestandsvoraussetzung
Die Regelung des Abs. 2 Satz 2 erfaßt die Fglle von Verschmelzungen, bei denen
der hbernehmer am fbertragenden Rechtstrgger beteiligt ist, bei denen also auf-
wgrts (upstream) Tochter- auf Muttergesellschaften verschmolzen werden.

2. Rechtsfolge
Grundsatz: Nach Abs. 2 Satz 2 folgt aus der Beteiligung des hbernehmers am
fbertragenden Rechtstrgger eine verminderte, dh. nur anteilige Hinzurechnung
des Bestands des stl. Einlagekontos. Die Hinzurechnung hat im Verhgltnis des
Anteils des hbernehmers zu unterbleiben, dh. bei einer 100 vH-Beteiligung am
Stammkapital der Tochtergesellschaft hat eine Hinzurechnung in vollem Um-
fang zu unterbleiben. Entscheidend ffr die Minderung des Hinzurechnungsbe-
trags ist der Anteil des hbernehmers am Nennkapital des fbertragenden Rechts-
trggers in der juristischen Sekunde vor dem hbertragungsstichtag; etwaige
abweichende Stimmrechtsanteile sind unbeachtlich. Hinter diesem Regelungs-
kreis steht der Gedanke, daß durch das verschmelzungsbedingte Anwachsen der
Vermjgenswerte der Tochter- bei der Muttergesellschaft die ursprfnglich an die
Tochtergesellschaft geleisteten Einlagen im Ergebnis wieder an die einlegende
Muttergesellschaft zurfckgewghrt werden (Melchior, DStR 2002, 1 [7]). Das er-
weiterte stl. Einlagekonto des fbertragenden Rechtstrggers wird dem Einlage-
konto des hbernehmenden also nur mit dem Anteil zugerechnet, der auf außen-
stehende Personen entfgllt. Dies ist sachgerecht, da es ffr den Bestand des
Einlagekontos auch nur auf die von Dritten geleisteten Einlagen ankommen
kann (FJrster/van Lishaut, FR 2002, 1257 [1260]).
Negativbestand des steuerlichen Einlagekontos: Eine Hinzurechnung des
erweiterten stl. Einlagekontos der Tochtergesellschaft unterbleibt sowohl dann,
wenn dieses einen Negativbestand aufweist, als auch dann, wenn das Einlage-
konto der Muttergesellschaft negativ ist (so FJrster/van Lishaut, FR 2002,
1257 [1261]).
Mittelbare Beteiligung: Die Regelung des Abs. 2 Satz 2 greift auch, wenn der
hbernehmer am fbertragenden Rechtstrgger nur mittelbar beteiligt ist (zB bei
der Verschmelzung einer Enkel- auf die Muttergesellschaft), dh. auch in diesen
Fgllen unterbleibt eine (anteilige) Hinzurechnung (BMF v. 16.12.2003, BStBl. I
2003, 786 Rn. 37; glA DJtsch in DEJPW, § 29 nF Rn. 18; Antweiler in Ernst &
Young, § 29 Rn. 61).
Wechselseitige Beteiligung: Sind der hbernehmer und der fbertragende
Rechtstrgger wechselseitig aneinander beteiligt, so sind die Vorschriften der
Sgtze 2 und 3 in Kombination anzuwenden (glA DJtsch in DEJPW, § 29 nF
Rn. 23; FJrster/van Lishaut, FR 2002, 1257 [1264]).

IV. Abw\rtsverschmelzung – downstream merger (Abs. 2 Satz 3)

1. Tatbestandsvoraussetzung
Die Regelung des Abs. 2 Satz 3 erfaßt die Fglle von Verschmelzungen, bei denen
der fbertragende am fbernehmenden Rechtstrgger beteiligt ist, bei denen also
abwgrts (downstream) Mutter- auf Tochtergesellschaften verschmolzen werden.
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2. Rechtsfolge
Grundsatz: Nach Abs. 2 Satz 3 folgt aus der Beteiligung des fbertragenden
Rechtstrgger am hbernehmer eine Verminderung des Bestands des stl. Einlage-
kontos des hbernehmers. Die Minderung hat im Verhgltnis des Anteils des
hbernehmers zu erfolgen, dh. bei einer 100 vH-Beteiligung am Stammkapital
der Tochtergesellschaft erfolgt eine Minderung in vollem Umfang. Entscheidend
ffr die Minderung des Hinzurechnungsbetrags ist der Anteil des fbertragenden
Rechtstrggers am Nennkapital des hbernehmers in der juristischen Sekunde vor
dem hbertragungsstichtag; etwaige abweichende Stimmrechtsanteile sind unbe-
achtlich. Hinter diesem Regelungskreis steht der Gedanke, daß mit der Ver-
schmelzung einer Mutter- auf die Tochtergesellschaft in bezug auf die bei der
Tochtergesellschaft im stl. Einlagekonto befindlichen Einlagen die Person des
Einlegenden mit der des Einlageempfgngers zusammenfgllt. Damit entfgllt der
Anlaß ffr eine Fortffhrung des Bestands des stl. Einlagekontos, da ein solcher
Bestand nur insoweit fortzuffhren ist, als er Einlagen von Dritten reprgsentiert
(FJrster/van Lishaut, FR 2002, 1257 [1263]).
Bestand des steuerlichen Einlagekontos des ]bernehmers: Soweit durch
Satz 3 die Minderung dieses Bestands angeordnet wird, ist auf den Bestand vor
der Erhjhung nach § 29 Abs. 2 Satz 1 abzustellen. Andernfalls kgme es zu dem
unzutreffenden Ergebnis, daß im Fall einer zuvor alleinigen Beteiligung des
fbertragenden Rechtstrggers am hbernehmer der Bestand des stl. Einlagekon-
tos nach der Verschmelzung immer Null wgre. Verffgt also die Muttergesell-
schaft fber einen Bestand an eigenem stl. Einlagekonto, so ist dieses nach der
Verschmelzung auch im stl. Einlagekonto der Tochtergesellschaft auszuweisen
(ausffhrlich dazu Antweiler in Ernst & Young, § 29 Rn. 65ff).
Mittelbare Beteiligung: Die Regelung des Abs. 2 Satz 3 greift auch, wenn der
fbertragende Rechtstrgger am hbernehmer nur mittelbar beteiligt ist (zB bei der
Verschmelzung einer Mutter- auf die Enkelgesellschaft), dh. auch in diesen Fgl-
len erfolgt eine (anteilige) Minderung des eigenen Bestands des hbernehmers
(BMF v. 16.12.2003, BStBl. I 2003, 786 Rn. 40; glA DJtsch in DEJPW, § 29 nF
Rn. 22; Antweiler in Ernst & Young, § 29 Rn. 61).
Wechselseitige Beteiligung: Sind der hbernehmer und der fbertragende
Rechtstrgger wechselseitig aneinander beteiligt, so sind die Vorschriften der
Sgtze 2 und 3 in Kombination anzuwenden (glA DJtsch in DEJPW, § 29 nF
Rn. 23; FJrster/van Lishaut, FR 2002, 1257 [1264]).

Einstweilen frei.

Erl\uterungen zu Abs. 3:
Zuordnung und ]bergang des steuerlichen Einlagekontos

bei Aufspaltung oder Abspaltung

I. ]berblick

Regelungsinhalt: Abs. 3, der den § 27 Abs. 7 idF des StSenkG weitgehend un-
vergndert fortffhrt, regelt Zuordnung und hbergang des Einlagekontos ffr die
Fglle der Aufspaltung oder Abspaltung einer KapGes. iSd. § 123 Abs. 1 und 2
UmwG, nicht jedoch ffr den Fall der Ausgliederung nach § 123 Abs. 3 UmwG.
Danach ist im Fall des Vermjgensfbergangs auf eine unbeschrgnkt stpfl. Kjr-
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perschaft durch Aufspaltung oder Abspaltung iSd. § 123 Abs. 1 und 2 UmwG
der Bestand des stl. Einlagekontos der fbertragenden Kjrperschaft entspre-
chend dem Umtauschverhgltnis der Anteile (§§ 126 Abs. 1 Nr. 3, 136 UmwG)
bzw. dem Verhgltnis der gemeinen Werte der fbergehenden Vermjgensteile der
fbernehmenden Kjrperschaft zuzurechnen. Soweit das Vermjgen durch Ab-
spaltung auf eine PersGes. fbergeht, soll sich das stl. Einlagekonto des fbertra-
genden Rechtstrggers in dem Verhgltnis der fbergehenden Vermjgensteile zu
dem vor der Spaltung bestehenden Vermjgen mindern. Abs. 5 weitet den An-
wendungsbereich der Regelung fber die KapGes. hinaus auf andere Kjrper-
schaften und Personenvereinigungen aus, sofern diese Leistungen iSd. § 20
Abs. 1 Nr. 1, 9 oder 10 EStG gewghren kjnnen (vgl. Anm. 40).
Abs. 3 stellt die Nachfolgeregelung zu § 38a aF (Gliederung des Eigenkapitals
bei Aufspaltung oder Abspaltung) dar. Zur Parallelvorschrift im Bereich der
hbergangsregelungen von Anrechnungs- zum Halbeinkfnfteverfahren s. § 40
Abs. 2.
Zeitpunkt der Verringerung bzw. der Erh[hung des steuerlichen Einlage-
kontos: Im Fall der Abspaltung erfolgt die letztmalige Feststellung des stl. Ein-
lagekontos des fbertragenden Rechtstrggers auf den stl. hbertragungsstichtag.
Im Fall der Abspaltung sind bei diesem zum Schluß des Wj., in das der stl. hber-
tragungsstichtag fgllt, die anteilig fbergehenden Betrgge abzuziehen. Bei der
fbernehmenden Kjrperschaft ist der Zugang entsprechend zum Schluß des
Wj., in das der stl. hbertragungsstichtag fgllt, zu erfassen (so DJtsch in DEJPW,
§ 29 nF Rn. 26 ff.).

II. Zuordnung des steuerlichen Einlagekontos im Regelfall
(Abs. 3 Satz 1)

1. Tatbestandsvoraussetzung
Verm[gens_bergang iSd. § 123 Abs. 1 und 2 UmwG: Die Regelung des
Abs. 3 Satz 1 setzt den Vermjgensfbergang durch Aufspaltung oder Abspaltung
einer KapGes. (bzw. Kjrperschaft oder Personenvereinigung nach Abs. 5) iSd.
§ 123 Abs. 1 und 2 UmwG voraus. Nicht erfaßt wird – insoweit systemgerecht –
damit der Fall der Ausgliederung nach § 123 Abs. 3 UmwG, da eine solche in
der StBil. des fbertragenden Rechtstrggers lediglich zu einem Aktivtausch und
darfber hinaus zu keiner Vergnderung des stl. Einlagekontos ffhrt.
Aufspaltung wie auch Abspaltung sind im Gegensatz zur Ausgliederung beide
dadurch gekennzeichnet, daß die Vermjgensfbertragung (im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge) gegen Gewghrung von Anteilen der fbernehmenden Rechts-
trgger an die Anteilseigner des fbertragenden Rechtstrggers erfolgt. Als Spal-
tungsvorggnge kommen in Betracht:
– die Aufspaltung des Vermjgens unter Aufljsung ohne Abwicklung und

hbertragung auf
– mehrere bestehende Rechtstrgger (§ 123 Abs. 1 Nr. 1 UmwG) oder
– mehrere neu gegrfndete Rechtstrgger (§ 123 Abs. 1 Nr. 2 UmwG);

– die Abspaltung eines oder mehrerer Teile des Vermjgens zur hbertragung
auf
– einen oder mehrere bestehende Rechtstrgger (§ 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG)

oder
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– einen oder mehrere neu gegrfndete Rechtstrgger (§ 123 Abs. 2 Nr. 2
UmwG).

Unbeschr\nkt steuerpflichtige K[rperschaft: Weitere Voraussetzung ist, daß
der Vermjgensfbergang auf eine unbeschrgnkt stpfl. Kjrperschaft erfolgt.

2. Rechtsfolge
Aufteilung des Bestands: Rechtsfolge der Aufspaltung wie auch der Abspal-
tung ist, daß der Bestand des stl. Einlagekontos anteilig entsprechend dem Ver-
hgltnis der fbergehenden Vermjgensteile der fbernehmenden KapGes. (bzw.
Kjrperschaft oder Personenvereinigung nach Abs. 5) zugeordnet wird. Als
Maßstab ffr dieses Wertverhgltnis gilt idR das Umtauschverhgltnis der Anteile
im Spaltungs- und hbernahmevertrag oder im Spaltungsplan. Im Fall der Auf-
spaltung geht der Bestand vollstgndig fber, da der fbertragende Rechtstrgger
untergeht; im Fall der Abspaltung mindert sich der Bestand nur anteilig, da der
fbertragende Rechtstrgger bestehen bleibt.
Aufgrund dieser Regelung bleibt trotz des Vermjgensfbergangs der bei der
fbertragenden KapGes. (bzw. Kjrperschaft oder Personenvereinigung nach
Abs. 5) ermittelte Bestand des stl. Einlagekontos erhalten und kann bei Gewinn-
ausschfttungen durch die hbernehmende aufgeljst werden.
Maßgeblicher Bestand: Ffr die Aufteilung maßgebend ist der Bestand, wie er
sich auf den stl. hbertragungsstichtag in der juristischen Sekunde vor der Ver-
mjgensfbertragung, jedoch bereits nach Berfcksichtigung der Hinzurechnung
nach § 29 Abs. 1 iVm. § 28 Abs. 2 Satz 1 ergibt (Antweiler in Ernst & Young,
§ 29 Rn. 83).

III. Ausnahme: Abweichendes Umtauschverh\ltnis (Abs. 3 Satz 2)

Tatbestandsvoraussetzung: Die Regelung des Abs. 3 Satz 2 erfaßt die Fglle
von Verschmelzungen, in denen das Umtauschverhgltnis der Anteile nicht dem
Verhgltnis der fbergehenden Vermjgensteile zu dem bei der fbertragenden
KapGes. (bzw. Kjrperschaft oder Personenvereinigung nach Abs. 5) vor der
Spaltung bestehenden Vermjgen entspricht.
Rechtsfolge: Ffr diese Fglle ordnet Satz 2 an, daß ersatzweise das Verhgltnis
der gemeinen Werte (§ 9 BewG) der fbergehenden Vermjgensteile zu dem vor
der Spaltung vorhandenen Vermjgen maßgebend ist.

IV. Ver\nderung des steuerlichen Einlagekontos
beim Verm[gens_bergang durch

Aufw\rts- oder Abw\rtsspaltung (Abs. 3 Satz 3)

Tatbestandsvoraussetzung: Satz 3 erfaßt die Fglle des Vermjgensfbergangs
durch Aufspaltung oder Abspaltung, in denen die beteiligten Rechtstrgger anein-
ander beteiligt sind.
Rechtsfolge: Ffr diese Fglle ordnet Satz 3 die entsprechende Geltung des
Abs. 2 Sgtze 2 und 3 an, dh. die zumindest anteilige Minderung des fbergehen-
den Bestands des stl. Einlagekontos auf der Ebene des hbertragenden (up-
stream) bzw. die zumindest anteilige Minderung des schon vorhandenen Be-
stands des stl. Einlagekontos auf der Ebene des hbernehmenden (downstream).

K 15

Kapitalvergnderungen bei Umwandlungen Anm. 26–29 § 29 KStG

27

28

29



K 16 K4ster

E Aufw5rtsspaltung: Ffr den Fall der sog. Aufwgrtsspaltung (upstream-Spaltung),
der dadurch gekennzeichnet ist, daß die Vermjgenswerte im Zuge der Spaltung
vom fbertragenden Rechtstrgger auf eine zuvor an ihm beteiligte Kjrperschaft
oder Personenvereinigung fbergehen, folgt daraus also, daß beim hbernehmen-
den eine Hinzurechnung in dem Verhgltnis unterbleibt, in dem dieser am hber-
tragenden beteiligt war.
E Abw5rtsspaltung: Ffr den Fall der sog. Abwgrtsspaltung (downstream-Spal-
tung), der dadurch gekennzeichnet ist, daß die Vermjgenswerte im Zuge der
Spaltung vom fbertragenden Rechtstrgger auf eine Kjrperschaft oder Personen-
vereinigung fbergehen, an der er zuvor beteiligt war, folgt daraus entsprechend,
daß beim hbernehmer dessen Bestand des stl. Einlagekontos im Verhgltnis des
Anteils des hbertragenden zu mindern ist.

V. Abspaltung auf eine Personengesellschaft (Abs. 3 Satz 4)

Tatbestandsvoraussetzung: Die Regelung des Abs. 3 Satz 4 erfaßt den Fall,
daß Vermjgen einer KapGes. (iVm. Abs. 5: einer Kjrperschaft) durch Abspal-
tung auf eine PersGes. fbergeht. Nach Auffassung von DJtsch (in DEJPW,
§ 29 nF Rn. 32) muß das gleiche ffr die Abspaltung von Vermjgen auf eine na-
tfrliche Person gelten. Der Vorgang der Aufspaltung wird von der Vorschrift
nicht behandelt, da insoweit der fbertragende Rechtstrgger ohnehin untergeht.
Rechtsfolge: Nach Satz 4 hat die Abspaltung auf eine PersGes. zur Folge, daß
sich das stl. Einlagekonto des fbertragenden Rechtstrggers in dem Verhgltnis
der fbergehenden Vermjgensteile zu dem vor der Spaltung bestehenden Ver-
mjgen mindert. Die PersGes. kann den auf sie entfallenden Anteil am stl. Einla-
gekonto des hbertragenden nicht fortffhren, da sie nicht unter den Regelungs-
bereich des KStG fgllt.
Diese Regelung erggnzt die in § 16 UmwStG enthaltenen Regelungen, wonach
die Vorschriften der §§ 3–8, 10 und 15 UmwStG entsprechend gelten, dh. die
Gesellschafter der fbernehmenden PersGes. einen etwaigen hbernahmegewinn
der Besteuerung zu unterwerfen haben (Gosch/Heger, § 29 Rn. 17).

Einstweilen frei.

Erl\uterungen zu Abs. 4:
Anpassung des Nennkapitals

I. ]berblick

Abs. 4 regelt die stl. Behandlung von Erhjhungen und Verringerungen des
Nennkapitals im Rahmen von Umwandlungen. In diesem Rahmen kann das Ei-
genkapital des fbertragenden Rechtstrggers beim fbernehmenden Rechtstrgger
zu Nennkapital oder zu Rfcklagen werden. Die Hjhe des Nennkapitals nach
der Umwandlung ergibt sich aus der Eintragung in das Handelsregister.
Ist nach dem durch Verschmelzung, Aufspaltung oder Abspaltung vollzogenen
Vermjgensfbergang (nach § 29 Abs. 1–3) tatsgchlich eine Anpassung des Nenn-
kapitals erforderlich, sind nach § 29 Abs. 4 hierffr die Regelungen des § 28
Abs. 1 und 3 fber die Umwandlung von Rfcklagen in und die Herabsetzung
von Nennkapital anzuwenden (Melchior, DStR 2002, 1 [7]), dh. daß nach die-
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sen Anpassungen das eventuell neu zu dotierende Nennkapital nach den glei-
chen Regeln wie bei einer Kapitalerhjhung aus Gesellschaftsmitteln zu speisen
ist (RJdder/Schumacher, DStR 2002, 105 [111]).

II. Tatbestandsvoraussetzung

Kapitalgesellschaften: Abs. 4 betrifft dem Wortlaut nach zungchst alle um-
wandlungsbeteiligten KapGes.; sinngemgß gilt die Regelung wegen Abs. 5 auch
ffr andere Kjrperschaften oder Personenvereinigungen, nicht jedoch ffr Perso-
nengesellschaften.
Umwandlungsbeteiligt ist eine Kjrperschaft oder Personenvereinigung immer
dann, wenn sie als fbertragender oder fbernehmender Rechtstrgger an einem
Umwandlungsvorgang nach § 1 UmwG (dem Wortlaut nach also bei Verschmel-
zung, Spaltung, Vermjgensfbertragung und Formwechsel) beteiligt ist.
Notwendigkeit der Anpassung des Nennkapitals: Die Notwendigkeit der
Anpassung des Nennkapitals eines an einer Umwandlung beteiligten Rechtstrg-
gers (Nennkapitalerhjhung oder erstmalige Begrfndung von Nennkapital) und
damit die Notwendigkeit der Anwendung des Abs. 4 tritt dann auf, wenn dieses
Nennkapital von dem Nennkapital vor der Umwandlung abweicht und diese
Abweichung ihre Begrfndung im Umwandlungsvorgang findet. In Abgrenzung
dazu ist die Tatbestandsvoraussetzung des Abs. 4 nicht erffllt, wenn die Nenn-
kapitalerhjhung bzw. -begrfndung von den selbst nicht an der Umwandlung
beteiligten Gesellschaftern durch Einlagen erbracht wird. Ffr den Fall der Ab-
spaltung ist vorstellbar, daß das Nennkapital durch die entsprechende Vermj-
gensfbertragung nicht berfhrt wird. Gleichwohl greift die Anpassung nach
Abs. 4 auch in diesem Fall, da auch insoweit nach Abs. 1 eine vollumfgngliche
Kapitalherabsetzung fingiert wird, an die sich eine Anpassung des Nennkapitals
– auf den bisherigen Wert – anschließt.
Bare Zuzahlungen und Sacheinlagen der Anteilseigner ffhren also nicht zu
einer Anwendung des Abs. 4 (BMF v. 16.12.2003, BStBl. I 2003, 786 Rn. 41;
DJtsch in DEJPW, § 29 nF Rn. 34).
Besonderheiten beim Formwechsel: Aufgrund des eindeutigen Wortlauts
sind die Regelungen des Abs. 1 wie auch des Abs. 4 auch im Fall des Formwech-
sels einer Kjrperschaft auf eine andere Kjrperschaft anzuwenden, obwohl hier
keine Vermjgensfbertragung stattfindet. Da keine Vermjgensfbertragung statt-
findet, greifen allerdings die Regelungen der Abs. 2 und 3 nicht.

III. Rechtsfolge

Vorrangige Anwendung des § 29 Abs. 2 und 3: Abs. 4 enthglt einerseits eine
Reihenfolgeregelung, wonach zungchst die Abs. 2 und 3 des § 29 und dann erst
die Abs. 1 und 3 des § 28 anzuwenden sind. Dadurch wird sowohl ffr den Fall
der Verschmelzung als auch ffr den Fall der Aufspaltung bzw. Abspaltung er-
reicht, daß ffr die beim fbernehmenden Rechtstrgger erforderliche Anpassung
des Nennkapitals nicht nur dessen eigener ursprfnglicher Bestand des stl. Einla-
gekontos, sondern auch der erst umwandlungsbedingt auf ihn fbergehende Be-
stand des fbertragenden Rechtstrggers zur Verffgung steht. Antweiler (in
Ernst & Young, § 29 Rn. 110) weist darauf hin, daß es der gesetzlichen Hervor-
hebung der nachrangigen Anwendung des § 28 Abs. 3 nicht bedurft hgtte, da die
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Verrechnung nach § 28 Abs. 3 ohnehin erst als letzter Rechenschritt vorgesehen
ist.
Anwendung des § 28 Abs. 1 und 3: Darfber hinaus bestimmt Abs. 4 anderer-
seits in materieller Hinsicht die Anwendung des § 28 Abs. 1 und 3. Durch den
Bezug auf § 28 Abs. 1 und 3 wird in Hjhe des erforderlichen Anpassungsbe-
trags ffr stl. Zwecke eine Kapitalerhjhung durch Umwandlung von Rfcklagen
fingiert, und zwar unabhgngig von den handelsrechtlichen Gegebenheiten.
Anpassung des Nennkapitals in Verschmelzungs- und Spaltungsf\llen:
Der Vollzug der Anpassung kann wie folgt in mehreren Schritten dargestellt
werden (ausffhrlich DJtsch in DEJPW, § 29 nF Rn. 36):
p 1. Schritt: Anwendung des § 29 Abs. 2 und 3, dh. bei hbertragender Nullstel-

lung des stl. Einlagekontos bzw. bei Abspaltung zumindest dessen Verringe-
rung und bei fbernehmender Hinzurechnung des stl. Einlagekontos des
fbertragenden zum fbernehmenden Rechtstrgger (unter den Restriktionen
des Abs. 2 Sgtze 2 und 3 bei upstream- bzw. downstream merger).

p 2. Schritt: Neufestsetzung des Nennkapitals iSd. § 28 Abs. 1.
p 3. Schritt: Anwendung des § 28 Abs. 3: Verminderung des Sonderausweises

um neu geleistete Einlagen.
Anwendung des § 28 Abs. 1: Die Anordnung der Anwendung des § 28 Abs. 1
unterstellt, daß eine Umwandlung von Rfcklagen erfolgt. Wird das Nennkapital
durch eine Umwandlung von Rfcklagen erhjht, so gilt nach dieser Vorschrift
der positive Bestand des stl. Einlagekontos als vor den sonstigen Rfcklagen ver-
wandt.
p Gilt also demnach das Nennkapital des fbernehmenden Rechtstrggers als

durch Umwandlung von Einlagen gebildet, so erhjht sich dessen Nennkapi-
tal bei gleichzeitiger Verringerung seines stl. Einlagekontos; der Sonderaus-
weis bleibt unvergndert.

p Gilt demgegenfber das Nennkapital des fbernehmenden Rechtstrggers als
durch Umwandlung von sonstigen Rfcklagen gebildet, so erhjht sich bei un-
vergndertem EK 02 dessen Nennkapital bei gleichzeitiger Verringerung des
(nicht gesondert festgestellten) neutralen Vermjgens; ein Sonderausweis ist
zu bilden bzw. zu erhjhen.

Keine Anwendung des § 28 Abs. 2: Eine Anwendung des § 28 Abs. 2 wird
nicht angeordnet. Sie ist auch nicht erforderlich, da bereits § 29 Abs. 1 die Um-
wandlung insgesamt als Kapitalherabsetzung auf Null behandelt.
Anwendung des § 28 Abs. 3: Die Anordnung der Anwendung des § 28 Abs. 3
ist wohl als Klarstellung einzuordnen. Es hgtte dieser ausdrfcklichen gesetz-
lichen Regelung nicht bedurft, da § 28 Abs. 3 ohnehin stets Anwendung findet,
wenn zum Schluß eines Wj. ein Sonderausweis nach § 28 Abs. 3 mit einem posi-
tiven Bestand zusammentrifft. Ffr diesen Fall ist dann der Sonderausweis bis
zur Hjhe des Bestands des stl. Einlagekontos zu mindern, es findet also eine
Saldierung statt. Im Ergebnis findet damit eine Umfinanzierung von ursprfng-
lich aus sonstigen Rfcklagen gespeisten Teilen des Nennkapitals statt (Antwei-
ler in Ernst & Young, § 29 Rn. 124 ff.).
Besonderheiten beim Formwechsel: Im Fall des Formwechsels ist zungchst
die Fiktion einer vollumfgnglichen Kapitalherabsetzung (§ 29 Abs. 1 iVm. § 28
Abs. 2 Satz 1) und anschließend die Fiktion einer Kapitalerhjhung (§ 29 Abs. 4
iVm. § 28 Abs. 1) anzustellen. Stl. Auswirkungen ergeben sich dabei nur, wenn
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das Nennkapital der Kjrperschaft nach dem Formwechsel von dem Nennkapi-
tal vor dem Formwechsel abweicht.

Einstweilen frei.

Erl\uterungen zu Abs. 5:
Geltung auch f_r andere K[rperschaften

und Personenvereinigungen

I. K[rperschaften bzw. Personenvereinigungen

Andere K[rperschaften und Personenvereinigungen: Abs. 5 bestimmt allge-
mein, daß die Regelungen der Abs. 1–4 auch ffr andere Kjrperschaften und
Personenvereinigungen als KapGes. sinngemgß gelten. Damit gelten die Rege-
lungen deckungsgleich sowohl auf der Seite der fbertragenden Kjrperschaft
bzw. Personenvereinigung wie auch auf der der fbernehmenden Kjrperschaft
bzw. Personenvereinigung.
Nach dem Gesetzeswortlaut zghlen zu diesen anderen Kjrperschaften und Per-
sonenvereinigungen allerdings nur solche, die Leistungen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1,
9 und 10 EStG gewghren kjnnen, dh. insbes.
– eingetragene Genossenschaften,
– sonstige juristische Personen des privaten Rechts,
– nicht von der KSt. befreite Betriebe gewerblicher Art von juristischen Perso-

nen des jffentlichen Rechts,
– nichtrechtsfghige Vereine,
– Zwischengesellschaften iSd. § 7 AStG sowie
– gesellschaftsrechtliche Vermjgensmassen.
Dies gilt jedoch nur, soweit diese Kjrperschaften und Personenvereinigungen
verschmelzungsfghige (§ 3 UmwG) oder spaltungsfghige (§ 124 UmwG) Rechts-
trgger sein kjnnen (Linklaters Oppenhoff & RLdler, DB-Beil. 1/2002, 54).
Praktische Bedeutung wird diese Erweiterung des Reglungskreises vor allem ffr
die eingetragenen Genossenschaften und die Betriebe gewerblicher Art haben,
die ein stl. Einlagekonto haben kjnnen.

II. Unbeschr\nkte Steuerpflicht

Beschr\nkt steuerpflichtige K[rperschaften werden von den Regelungen
weder auf der Seite der hbertragenden noch auf der Seite der hbernehmenden
erfaßt, da der Kreis der hbertragenden durch die Bezugnahme auf § 20 Abs. 1
EStG und der Kreis der hbernehmenden durch den Wortlaut der Abs. 2 und 3
auf unbeschrgnkt Stpfl. beschrgnkt ist.

III. Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1, 9 und 10 EStG

Die Anwendung des Abs. 5 setzt voraus, daß die Kjrperschaften und Personen-
vereinigungen Leistungen bewirken kjnnen, die bei den Empfgngern zu Ein-
nahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1, 9 und 10 EStG ffhren. Dabei kommt es nicht
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darauf an, ob derartige Leistungen tatsgchlich erbracht worden sind bzw. er-
bracht werden, sondern nur darauf, ob die Zahlungen der Kjrperschaft im Lei-
stungsfall unter § 20 Abs. 1 Nr. 1, 9 und 10 EStG zu subsumieren wgren.
Da ein VVaG keine Kjrperschaft ist, deren Leistungen bei den Empfgngern zu
den Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG gehjren (BFH v. 13.11.1991 – I R
45/90, BStBl. II 1992, 429), fgllt er nicht in den Anwendungsbereich des § 29.
Entsprechendes gilt ffr eine Ritterschaft, die eine Kjrperschaft des privaten
Rechts iSd. § 1 Abs. 1 Nr. 4 oder 5 KStG ist (ausffhrlicher BFH v. 8.2.1995 –
I R 73/94, BStBl. II 1995, 552).
Als Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG kommen insbes. Einnahmen aus
Gewinnanteilen (Dividenden), Ausbeuten oder sonstige Bezfge aus Aktien, Ge-
nußrechten, mit denen das Recht am Gewinn und Liquidationserljs einer Kap-
Ges. verbunden ist, aus Anteilen an GmbH und an Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften in Betracht.
Unter Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG sind Einnahmen aus Leistungen
einer nicht von der KSt. befreiten Kjrperschaft oder Personenvereinigung iSd.
§ 1 Abs. 1 Nr. 3–5 zu erfassen, soweit sie Gewinnausschfttungen iSd. § 20
Abs. 1 Nr. 1 EStG vergleichbar sind.
Zu den Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 10 EStG zghlen zungchst die Leistun-
gen eines nicht von der KSt. befreiten Betriebs gewerblicher Art iSd. § 4 KStG
mit eigener Rechtspersjnlichkeit, die zu mit Gewinnausschfttungen wirtschaft-
lich vergleichbaren Einnahmen ffhren. Weiterhin gilt als Leistung iS dieser Be-
stimmung auch der nicht den Rfcklagen zugeffhrte Gewinn eines nicht von der
KSt. befreiten Betriebs gewerblicher Art iSd. § 4 ohne eigene Rechtspersjnlich-
keit, soweit bestimmte Umsatz- bzw. Gewinngrenzen fberschritten werden.

IV. Rechtsfolge

Als Rechtsfolge ergibt sich ffr den unter Abs. 5 fallenden Personenkreis die
sinngemgße Anwendung der in den Abs. 1–4 enthaltenen Bestimmungen. Sinn-
gemgße Anwendung dieser Bestimmungen bedeutet, daß diese in Abweichung
vom genauen Wortlaut nach ihrem Sinngehalt und ihrer Zielsetzung anzuwen-
den sind. So tritt zB bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, die ja nicht
fber ein Nennkapital verffgen, ffr Zwecke der Anwendung der Abs. 1 und 4 an
die Stelle des Nennkapitals die Summe der Geschgftsguthaben iSd. § 22 GenG.
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